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Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die ::.VIinisterialblätter sowie die Sammlung alle::: geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von de:r Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Erlasse". 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht .. Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die 1!Iinisterialblätter so,vie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums NRW (Adresse: http:/ h.nvw.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „ Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW (SGV. ?\RW) ist auch auf 
CD-RO:M erhältlich. Bestellformulare finden sich in den ::-;fummern 3 und 4 des GV. NRW. 1999. ebenso im 
Internet-l\ .. Y).gebot. · 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der "Gmstellung auf elektronische i\.rbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzu..>J.gslieferungen zur SGV. NRW. nur verzögert erstellt werden können. 
Die Red,aktion bemüht sich, die noch ausstehenden Kachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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2006 
Verordnung 

zur Regelung der Abnahme von Leistungen 
des Landesamtes 

für Datenverarbeitung und Statistik NRW 
durch Dienststellen der Landesverwaltung 

(LeistungsabnahmeVO LDS) 
Vom 14. :November 2000 

Auf Grund des§ 14a Abs. 3 des Landesorganisationsge­
setzes (LOG NRW) vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
zuletzt geändert du::-ch Gesetz vom 9. ::.VIai 2000 (GV. KRW. 
S. 462), wird mit Zustimmung der Landesregieru!lg 
verordnet: 

§ 1 
Uneingeschränkte 

Abnahr.ieverpflichtung 

(1) Das Landesamt für Datenverarbeitung U!ld Statistik 
KRW (LDS NRW) stellt personelle und technische Infra­
struktur zur Ausführung von Aufgaben der Informations­
technik (IT) auf der Grundlage des ADV-Organisations­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Januar 1985 (GV. ~"RW. S. 41) für die Dienststellen der 
Landesverwaltung bereit. 

Dazu gehören 

1. der Betrieb des Lanciesverwaltungsnetzes, 

2. die Unterhaltung zentraler Grundserverkapazitäten, 

3. der Betrieb des Graphikzentrums des Landes zur 
Unterstützung der Einführung von Geoinformations­
systemen (GIS) und zur Verarbeitung statistischer 
Daten, 

4. die Bereitstellung der Landesdatenbank und 

5. die Durchführung des IT-Fo::tbildungsprogramms des 
Innenministeriums. 

(2) Zu den Grundleistungen des LDS :1\'RW für Dienst­
stellen der- Landesverwaltung gehören außerdem 

l. die Unterstützung bei der Vorbereitung und Ausfüh­
rung des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des 
Landes Xordrhein-\Vestfalen an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände (Gemeindefinanzierungsgesetz­
GFG) und des Gesetzes zur Regeiung des interkommu­
nalen Ausgleichs der finanziellen Beteiligung am Soli­
darbeitrag zur Deutschen Einheii (Solidarbeitragge­
setz-SBG) in der jeweils geltenden Fassung, 

2. die "Cnterstützung bei der Aufteilung und Auszahlung 
der Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der 
Umsatzsteuer, 

3. die Bereitstellung der Daten über das Informationssys­
tem Kommunalfinanzen (ISF), 

4. die "Cnterstützung bei der Durchführung von Kommu­
nal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahien so­
wie Volksabstimmungen, 

5. die Bereitstellung der Datei der Zweckzuwendungen. 

(3) Die Dienststellen der Landesverwaltung sind ver­
pflichtet, das aufgeführte Leistungsangebot zu nutzen, 
solange und soweit die Ausführung ihrer Aufgaben 
derartige Leistungen erfordert. 

§2 
Eingeschränkte 

Abnahmeverpflichtung 

(1) Dienststellen der Landesverwaltung, me darüber 
hinaus bis zum 1. Januar 2001 sonstige Leistungen des 
LDS :NRW in ."1.nspruch genommen haben, sind verpflich­
tet, die Abnahme der Leistungen bis zum 31. Dezember 
2005 fortzusetzen; der Bezug der Leistungen ist über 
diesen Zeitpunkt hinaus fortzuführen, soweit sie nicht 
anderweitig wirtschaftlicher erbracht werden können. 
Die Beendigung der Leistungsabnahme ist dem LDS 
J\'"R\V sechs :.VIonate vorher schriftlich mitzuteilen. 

(2) Unabhängig davo:r.. endet die Abnahmeverpflich­
tung, wenn 

a) die Leistung erbracht ist, 

b) die dem Auftrag zugrundeiiegende Verwaltungs­
aufgabe el:!tfällt oder- v;esentliche Anderungen erfährt, 
die eine weitere Nutzung der Leistung ausschließen 
oder 

c) mit dem LDS >.'"RW ei!le entsprechende Vereinbarung 
getroffen wurde. 

§3 
Aufträge zur Entwicklung, 

Durchführung und Wartung von Verfahren 
der Informationstechnik 

(1) Die Dienststellen der Landesvenvaltung dürfen 
Auftr-äge zur Entwicklung, Durchführung oder Wartung 
von IT-Verfahren nur dann an Dritte vergeben, we:':ln das 
LDS 1-JRW die Aufgaben nicht wirtschaftlicher wahr­
nehmer1 kann oder ihre Übernahme ablehnt. 

(2) Dem LDS I\'"RW ist nach Übermittlung der Leis­
tungsbeschreibung eine angemessene Frist z~r Rückäu­
ßerung einzuräumen. Soweit Interesse an der libernahme 
des Auftrages besteht, hat das LDS NRW innerhalb der 
Frist außerdem verbindlich mitzuteilen. zu welchen Be­
dingungen es die Leistung erbringen kann. 

§4 
Aufgabenzuweisungen 

!lach anderen Rechtsvorschriften 

Die dem LDS XR\V nach anderen Rechtsvorschriften 
übertragenen Aufgaben bleiben unberührt. 

§5 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft. 

Düsselcior.f, den 14. Kovember 2000 

Der Innenminister 
des Landes Xordrhein-Westfalen 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. )TRW. 2000 S. 700. 

203010 
Verordnung 

zur ii.nderung der Verordnung über die Festlegung 
der Zahl der Ausbildungsplätze 

im Vorbereitungsdienst 
:md das Zulassungsverfahren 

Vom 20. ~ ovember 2000 

Aufgrund des § 3 a Abs. 8 des Lehrerausbildungsgeset­
zes (LABG) in der Fassung der Beka?1ntmachung vom 
18. September 1998 (GV. ?-.i'"RW. S. 564), geändert durch 
Gesetz vom 15. Juni 1999 (GV. 2\RW. S. 386), wird 
verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über die Festlegung der Zahl der 
Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst und das Zu­
lassungsvetiahren vom 4. Juli 1998 (GV. ::\'"RW. S. 476) 
wird wie folgt geändert: 

§ 8 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Satz 1 wird Absatz 1. 

b) • .<\ls neue Absätze 2 und 3 werden angefügt: 
,,(2) Das Ministerium für Schule, Wissenschaft und 
Forschung wird ermächtigt, aus Gründen der zeitge­
rechten Durchführung des Xachrückverfahrens Ter­
mine für die Annahme angebotener Ausbildungsplätze 
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zu setze::::. Die gesetzte Fr~st zur Pn:r:2.h:::ne des Ange­
bots beträgt m.inc.ester..s e:.ne \Voche. 

(3) Bei Frist,•ersäur:ic:.s ist d:.e Wiedereir;.setza:ng :.:::1 der:. 
vorige~ Sta:aci ausgescl:lossen. ;; 

Artikel II 

Diese Ve:-o:-d:rm:ng t:ritt arn Tage :hrer Ver:.,;.t.r:dung in 
F...raft. 

D-;;.sseldo:rf, den 20. Xovember 2000 

2126 

Die :iYE:nister:.:n 
für Schule, Wisse::1scaaft u:1c. Forschung 

des Landes 1\orc.rhei:n-Westfalen 

Gabriele Behler 

- GV. I"\RW. 2000 S. 700. 

Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten 

nach dem Infektionsschutzgesetz - ZVO-IfSG -
Vom 28. :'.\ovember 2000 

Aufgrunc ces 

- § 5 Abs. 3 Sa~z 1 des Landesorganisationsgesetzes (LOG 
XRW) rnm 10. Juli 1962 (GV. ~RW. S. 421), zuletzt 
geändert durch Gesetz vorn. 9. :.\fai 2000 (GV. >fRW. 
S. 462), - insoweit nach Anhörur:g des Ausschusses ft.r 
Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten der 
Vertriebenen :;nd Fiüc::nlinge des La:::1ctages -, 

§ 15 Abs. 3 Satz 2. § 17 Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 Satz 2 urid 
§ 32 Satz 2 des fafektio:::1sschutzgese~zes - IfSG - vom 
20. Juli 2000 (BGB:i.. I S. 1045), 

§ 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig­
keiten und des 

- § 55 Abs. 1 Satz 2 des Bundes-Se:.1chengesetzes in de:­
Fassung cier Bekar:.ntnachu!lg vorr! 18. Dezembe:- 1979 
(BGBL I S. 2262), z-..iletzt geär::.de:-t durch Gesetz vom 
20. Juli 2000 (BGBL I S. 1045), 

w:.rc verordne:: 

§ l 
Allgemeine Vorschriften 

und il.-Ieldev.:esen 

(1) Gesundheitsämter im Sinrie des § 2 Nr. 14 !fSG sind 
die !<...reise u:nd kreisfreien Städte als untere Ge­
sundheitsbehörden. 

(2) Zuständige Stellen im Sinne des § 3 IfSG sind die in 
§ 5 Abs. 2 des _9esetzes über den öffentlichen Ge­
sundheitsdienst (OGDG) vom 25. Kovember 1997 (GV. 
).:""RW. S. 430) genannten Behörden :md Einrichtungen des 
öffentlichen Gesuncheitsdier:.stes. 

(3) Das Landesinstitut für den "öffentlichen Ge­
sundheitsdienst ist zuständige Landesbehörde im Sinne 
des§ 11 IfSG. 

(4) Die unteren Gesundheitsbehörden sind zuständige 
Behörden im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 IfSG. 

(5) Zuständige oberste Landesgesundheitsbehörde im 
Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 und des § 14 sm.vie zuständige 
Landesbehörde im Sinne des § 13 Abs. 3 !fSG ist das für 
das Gesundheitsv,esen zuständige :.VIinisteriu!ll. 

§ 2 

Verhütung übertragbarer F...rarikheiten, 
Schutzimpfungen 

(1) Die Städte und Gemeinden (örtliche Ordnungsbe­
hörden) sind zuständige Behörden im Sinne der §§ 16 
und 17 IfSG. 

(2) Oöers:e Lar:.desgesur:dheitsbehörde i:r:::1 Sinne cer 
§§ 20 und 23 IfSG is: das für das Gesunci..11.eitswesen 
zuständige J.Iinisterium. 

§ 3 
Be:.,;.ämpfu!lg übertragbarer Y,.rankheiten 

(i) Zuständige Behörden :.m Sinne des § 25 Abs. 2 IfSG 
s:.nd die Bez:.rksregier.mgen. 

(2) Zustänc:.ge Bel:örce:n ir::. Sir.r.e des § 26 Abs. 3 und 
der 13fi 28. 30 urid 31 IfSG sind die Städte und Gemeinden 
(ödicl:e Ürdnungsbehörde:'.1). 

§4 
Gemeinschaf:sei:nrichturigen 

Die Städte und Gemeiriden (örtliche Ordnungsbehör­
den) sind zuständige Behörden im Sinne des § 34 Abs. 7 
und 9 IfSG. 

§ 5 
·wasser 

(1) Zuständige Behörden im Sinne des § 39 IfSG sind 
die Kreise und kreisfreien Städte. 

(2) Zuständige oberste Landesbehörden im Sinne des 
§ 40 IfSG sind die Ministerien für Ges:mdheit und 
Umwelt je,veils fü:r ihren Aufgabenbereich. 

(3) Zuständige Beb.örden i:rn Sinne des § 41 Abs. 1 IfSG 
sind die Kreise und kreisfreien Städte. 

§ 6 
Gesundheitliche Anfordenmgen 

an das Personal 
beim Umgang mit Lebensmitteln 

Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständige 
Behörden im Sinne von § 43 Abs. 5 Satz 2 IfSG. 

§7 
Tätigkeiten mit F..rankheitserregern 

Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständige 
Behö:rden im Sinne der§§ 44, 45 und 47 bis 53 IfSG. 

§ 8 
Entschädigungen und Versorgung 

von Impfschäden 

(1) Die Versorgungsämter- sind zuständige Behörden im 
Sinne der §§ 56 bis 58 IfSG. 

(2) Örtlich zuständig ft.:r die Gewährung von Versor­
gung im Sirine der§§ 60 bis§ 63 Abs. 1 IfSG ist - soweit 
Absatz 3 nichts anderes bestimmt - das Versorgungsamt, 
in dessen Bezirk die Antragstellerinne!l und Antragsteller 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Bei gewöhnlichem 
Aufenthalt zur Zeit der A.aTJ.tragsstellung außerhalb des 
Landes Kordrhein-Westfaien ist das Versorgungsamt 
::.Vlünster zuständig. Die Vorschriften des § 3 Abs. 2 bis 4 
Satz 1 und des § 4 des Gesetzes über das Verwaltungs­
verfahren der Kriegsopferversorgung sowie § 2 des 
Zeb.nten Buches Sozialgesetzbllch gelten entsprechend. 

(3) Örtlich zuständig :für die Gewährung von Versor­
gung wegen eines Impfschadens in entsprechender An­
weildung der Vor-sch!"iften der F...riegsopfedürsorge nach 
den §§ 25 bis 27 g des Bundesversorgungsgesetzes ist der 
Träger der Kriegsopferfürsorge, in dessen Bezirk Impfge­
schädigte oder deren Hinterbliebene ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. Liegt der gewöhnliche Aufenthalt 
außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen. so ist der 
Landschaftsyerband Westfalen-Lippe zustäi1dig. Steht 
nicht fest, wo der gewöhnliche Aufenthalt ist, so ist 
örtlich zuständig der für die Durchführung sachlich 
zuständige Träger der Kriegsopferfürsorge, in dessen 
Bezirk sich die Impfgeschädigten oder Hinterbliebenen 
tatsächlich aufoalten. 

§9 
Bußgeldvorschriften 

Die Zustäridigkeit für die Verfolgung und Ahndung von 
Orcbungswidrigkeiten im Sinne des § 73 IfSG wird auf 
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die gemäß den vorstehenden §§ l bis 7 je•xeils zi.;.ständi­
ger:. Behörden :ibertrage:!1. 

§ 10 
Übertragung de:: Ermächtigung 

für Rechtsverordnu:!lgen 

Die der Lar.desregierung ir. § 15 Abs. 3, § 17 Abs. 4 ur:d 
5 und § 32 IfSG eingeräu:nter:. Ermächtigunge:2 zum 
Erlass einer Rechtsverordnung \Verä.en a:i.f das für das 
Gesur..dheitswesen zuständige :.\Iinisterium ü::iertragen. 

§ 11 
Aufhebungsvorscb.rift 

Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
:!lach dem. Bundes-Seuchengesetz vom 4. Febraar 1981 
(GV. ~"RW. S. 54), zuletzt geändert durch Verordr..u.'lg 
vom 2. :i.\fai 1995 (GV. NRW. S. 381), ,vird mit Ablad des 
31. 12. 2000 aufgehoben. 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordm;ng tritt am 1. Januar 2001 in Y..raft. 

Düsseldorf, den 28. :X ovember 2000 

Die Landesregierung 
:-J ordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der }Iinisterpräsident 

Wolfgang Clement 

2128 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

Der l\'Iinister fü:: Arbeit und Soziales. 
Qualifikation und Technologie , 

Harald Sehartau 

Die Ministerin für Unwelt und :Xaturschutz, 
Lanciwirtschaft und Verbraucherschutz 

Bärbel Höhn 

D~e :::VIinisterin für Frauen, 
Jugend, Familie und Gesunäheit 

Birgit Fischer 

- GV. XRW. 2000 S. 701. 

Verordnung 
über Sicherheitsfachkräfte 

nach dem )'laßregelvollzugsgesetz 
Vom 28. Xovember 2000 

Aufgrund des § 23 des :.\Iaßregelvollzugsgesetzes 
(iVIRVG) vom 15. Juni 1999 (GV. XRW. S. 402) wird mit 
Zustimm;ing des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, 
Soziales und .'\ngelegenheiten äer Vertriebenen und 
Flüchtlinge des Landtags verordnet: 

§ 1 

Die Sicherheit im IVIaßregelvollzug wird du:-ch das 
Verhalten des Personals, durch organisatorische sowie 
sicherheitstechnische Maßnahmen und Vorrichtunger.. 
bestimmt. Krankenversorgung und gesicherte "Cnterbri::1-
gung verlangen ausgewogene, abgestirtL"Ilte Sicherheits­
vorschriften. deren laufende Kontrolle. und die -C-berwa­
chung von Sicherheitseinrichtungen und -maßnahmen. 

§ 2 

(1) In jeder Einrichtung des lVIaßregelvollzugs bestellt 
die Leitung im Einvernehmen mit dem Träger und irn 
Benehmen mit der Arbeitnehmervertretung für die Dauer 

von v:.er Jah!"en schriftlich mindestens eir:e s:.cl:erl:eits­
fac.hkraft :.1:1.ci derer: Vertretung. Wiecierbes'.:ellu:1ge:::1 sind. 
möglich. Voraü.ssetzu.ng fü:r die Bestel::ing ist d:.e ... .;.us:Jil­
dung als staaEic.h examinierte Pflege:.:raft mit Zusatz­
ausbildung in psych:.a:r:.scl:-fore:nsischer Facl:p::lege oc.er 
eine m:.ndes:er..s verg:eicho2.re Aus::üldung smvie e:.:1e 
r.nindestens fü:!1::'jährige fo:·e:!lsisc.h-psychiatrische Berds­
erfahrung. Dari:ber hi:!1aus könn.e:i Sicher.heitsko::nnis­
sionen für mehrere Einrichtunge:i Oe::atenC. tätig 1_verden.. 

(2) Die Leit1.mg der Lr,.ricl:tung hat äie S~cherhei'.:s­
facrlkraft bei der :Srfül~ung ihrer -"~ ... t~fgabe:a zu :;.n.te:rstüt­
zer... insbesondere cie r:otwenc.igen Räur:1e „u:d Sachrr:it­
tel zur Ver:fügu::1g Zü steilen. Soweit es zur ordn:cr:gsge­
mäßen Durchfünrung ihrer Aufgaben erforc.erli6 ist, is-.: 
die Sicherhe.:tsfachkr2.:ft von ihrer i~brigey,_ äiensücnen 
Tätigkeit freizustelleE. Die Freistellung soll Leine ::VI:.nde­
rung der Bezüge oder des Arbeitsentgelts zur Folge haben 
und darf nicht zu einer :i3eeinträch:igu:ig des berdlicher: 
Werdegangs führen. 

(3) Sicherheitsfachkräfte, Leit:r1g der E:nric::::urig, 
therapeutische Leitung und Träger arbeiten er..g und 
vertrauensvo~l zusamme:2. Die Sicherheitsfachkräfte 
neh!Ilen die ihnen übertragenen Ai;.fg2.be::1 m:abl:ä:igig 
und weisu!lgsfrei wahr i.;.nd dürfen wegen der E::-ft.il:;r:g 
dieser Aufgaben nicnt benachteiligt werden. 

§3 

(1) Die Sicherheitsfachkräfte unterstützen und beraten 
die therapeutische Leitur..g, die Leitur,.g der Einrichtung 
und den Träger in allen sicherheitsrelevanten F:·agen. Sie 
sind daher an allen sicherheitsrelevanten Entscheidun­
gen durch frühzeitige umfassende Unterrichtung und 
Anhörung zu beteiliger:. Ihnen sind c.ie erforderlichen 
Unterlagen vorzuiegen. 

(2) Die Sicnerheitsfachkräite prüfen regelmäßig die 
sici:l.erheitsreleYanten Vorrichtungen und }faß:r:.ahmen. 
Sie führen Begehungen durch ur..d können nierzu mit 
Genehmigung des Trägers weitere sachkundige Personen 
auch von außerhalb der Einrichtung hinzuziehen. Die 
Begehungen si:r;.d zu dokumentieren. Festgestellte i\fängel 
haben sie unverzüglich de::- therapeutischen Leitung unc. 
der Leitung der Einrich:ung, in Fällen besor..derer Bedeu­
tur..g auch dem Träger mitzuteilen. 

(3) Die Sio::herheitsfachkräfte sollen über SicD.erhe:.ts­
maßnahnen der Leitung der Einrichtung unverzüglic!1 
unterrichtet werde:i. Die Leiti..;.r..g der Eir:richtung acb.:et 
darauf, dass alle Beschä:'tigten mit den Sicherheitsvor­
schriften und -standards vertraut ger.1acht werden. 

(4) Die Aufgabe::i 1,nd Rechte der ad Grunc. anderer 
Rechtsvorschriften insbesondere des Arbeitsschutzes zu 
bestellenden Sicherheitsfachkräfte oä.er Sichetheitsbe­
at:.ftr2.gten bleiben :.1.nberührt. 

(5) Die Sicherheitsfachkräfte ersteEen jährlich eine:n 
Tätigkeitsbericht auf der Grundlage der Begehungspro­
tokolle, der über die Leiti.;.ng der Einrichtung und den 
Träger der oder dem Landesbeauftragten für deri lVIaßre­
gelvollzug vorzulegen ist. 

§4 

(1) Die Siche1·heitsfachkräfte l:olen zur Erfüllung ib.rer 
Aufgaben Informationen von den örtlichen Polizeibehör­
den, den zur Einrichtung nächstgeleger..en Justizvo:i.lzugs­
anstalten und von Sicherheits:i'acnkräften anderer Ein­
richtungen ein und tauschen sich mit diesen aus. 

(2) Die oder der Landesbeauftragte für den }Iaßregel­
vollzug führt Arbeitstagungen für Sicherheitsfachkräfte 
durch. Die Sicherb.eitsfachkräfte r:ehmen daran teil und 
informieren die Leitung der Einrichtung über das Ergeb­
nis. 

§5 

(1) Die Aufgaben der Sicnerheitsfacl>.Jn·äfte erfordern 
eine regelmäßige Fortbildung. Für die Zeit der Fortbil­
dung sind die Sicherheitsfa6kräfte unter Fortzahlung 
der Bezüge oder des Arbeitsentgelts freizustelie::i.. 

(2) Der Träger der Einrichtung trägt die durch die 
Teiba},..me der Sicherheitsfachkräfte an einer Schulungs-
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und Bildungsveranstaltung entstehenden notwendigen 
Kosten. Diese sind bei der Aufstellung der Budgets 
berücksichtigungsfähig. 

§ 6 

Aus wichtigem Grund kann eine Sicherheitsfachkra:t 
jederze:t abberufen werden. Bei einer Abberufung aus 
,vichtigem Grund ist der oder die Landesbeauftragte fü:: 
den :.VIaßregelvollzug zu unterrichten. Die Rechte der 
Arbeitnehmervertretung sind zu beachten. 

§ 7 

Diese Ve::-ordnung gilt nicht für allgemeinpsychiatri­
sche Einrichtu!lgen, in denen Patientinnen und Patienten 
nach dem ::XIaßregelvollzugsgesetz untergeb::acht sind. 

§ 8 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 28. X ovember 2000 

2010 

Die Ministerin für Frauen. 
Jugend, Familie und Gesundheit 
des Landes Kordrhei!l-Westfalen 

Birgit Fischer 

- GV. l\""RW. 2000 S. 702. 

Verordnung 
zur Bestimmung von Landesbetrieben 

nach § 14a LOG NRW 
zu Vollstreckungsbehörden 

Vom 20. November 2000 

Aufgrund des § 2 Abs. 1 2'Jr. 1 2. Halbsatz des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Xord­
rhein-Westfalen (VwVG NW) in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 13. ::XIai 1980 (GV. :NRW. S. 510), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. :.VIärz 1997 (GV. 
NRW. S. 50), wird im Einvernehmen mit dem ::.I.Iinisterium 
für Wirtschaft und ::XIittelstand, Energie und Verkehr 
verordnet: 

§ 1 

Die Landesbetriebe 

Landesvermessungsamt NRW, 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik XRW, 
Landesbetrieb iVIess- und Eichwesen NRW, 
Geologischer Dienst ~""RW - Landesbetrieb - und 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 

nehmen bei der Betreibung der ihnen zustehenden Geld­
forderungen der in§ 1 Abs. i Satz 1 VwVG 1'-VV genannten 
Art die Aufgaben der Vollstreckungsbehörden wahr. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft. 

Düsseldorf, den 20. :'1"ovember 2000 

Der Finanzminister 
des Landes Kordrhein-Westfalen 

Peer Steinbrück 

Der Innenminister 
des Landes Kordrhein-Westfalen 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2000 S. 703. 
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